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Was macht der 
Flüchtlingsrat?

Lifeline 
Vormundschaftsverein im 
Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein e.V.
Der Vormundschaftsverein l i f e l i n e wurde 
2004 als Zweigverein des Gesamtvereins 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. gegründet. Er 
hat seinen Sitz ebenfalls in Kiel in der Oldenburger 
Straße 25.

l i f e l i n e  fordert für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge die volle Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. 
UN-Kinderrechtskonvention, General Comments 
Nr.6 (2005). Dieses bedeutet im Einzelnen:

Beachtung des Kindeswohls auch im 
Ausländerrecht und in der Anwendung des 

Aufenthaltsgesetzes (Verfahrensfähigkeit erst ab 
18 Jahre) 

Anerkennung kinder- und jugendspezifischer •	
Fluchtgründe im Asylverfahren wie z.B. 
Zwangsrekrutierung zum Waffendienst 
(Kindersoldaten), Heranziehung zur 
aktiven Beteiligung an oppositionellen 
Aktivitäten (Kinderdemonstrationen, 
Intifada), Sippenhaft, drohende staatliche 
Umerziehungsmaßnahmen, Obdachlosigkeit oder 
desolate Verwahrungssituation, Vorenthaltung 
oder Beschränkung von Erziehung und Bildung, 
Zwangsprostitution, Pornografie oder Sklaverei, 
Beschneidung von Mädchen und jungen Frauen, 
Zwangsverratung
Inobhutnahme durch örtlich zuständige •	
Jugendämter entsprechend Paragraph 42 SGB 
VIII mit besonderem Clearingverfahren für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Einbeziehung unbegleiteter minderjähriger •	
Flüchtlinge bis 18 Jahre in den vollen Kinder- 
und Jugendschutz 

Schulbesuch mit •	
bedarfsgerechter Förderung (Sprachkurse u.a.) 
Zugang zu beruflicher Erstausbildung und •	
Qualifizierung 
Bleiberecht nach 2 Jahren erfolgreicher •	
Integration 
Keine Abschiebehaft für minderjährige •	
Flüchtlinge  
Eine umfassende Datenerfassung aller •	
unbegleitet eingereister minderjähriger 
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

l i f e l i n e  unterstützt die Forderungen zur 
Verbesserung der Situation minderjähriger 
Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland 
des Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige 
Flüchtlinge e.V., Nürnberg: www.b-umf.de

Mehr Informationen zur Arbeit von lifeline  
und zur Situation von Kinderflüchtlingen in 

Schleswig-Holstein im Internet: www.lifeline-frsh.de

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. feiert im Jahr 2011 sein 20-jähriges Bestehen. Er wurde 
1989 gegründet und besteht als im Kieler Vereinsregister unter 502 VR 4075 KI eingetragener Verein 
seit 1991. Er ist ein unabhängiger Zusammenschluss von Initiativen, Gruppen, Organisationen sowie 
Einzelpersonen der solidarischen Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein. Grundlagen der Arbeit sind die 
Satzung, das Leitbild des Vereins und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
Der Flüchtlingsrat berät Flüchtlinge und unterstützt seine Mitglieder, Initiativen, Migrationsfachdienste, Exilorganisationen 
und andere in der Integrationsförderung Tätige. Der Verein ist Träger von Integrationsprojekten und macht Beratungs-, 
Bildungs- und Schulungsangebote. Der Flüchtlingsrat koordiniert bündnisgetragene Kampagnen und flüchtlingspolitische 
Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein engagiert sich für die bedingungslose Aufnahme, ein voraussetzungsfreies Bleiberecht und 
die nachhaltige Integration von Flüchtlingen und anderen Menschen mit Migrationshintergrund. Er kämpft für eine humane 
Verwaltungspraxis insbesondere bei Personen, Familien und Gruppen in aufenthaltsrechtlich prekärer Situation. Ziel der 
Vereinsarbeit ist ein Land mit offenen Grenzen für alle Flüchtlinge und ein von normierten und sozialen Diskriminierungen 
freies gesellschaftliches Klima, das sich durch Humanität, gegenseitigen Respekt und eine gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen auszeichnet.

Der Verein ist bundesweit und international vernetzt. Landesweit gehören Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbände, 
Träger der Integrationsförderung, Arbeitsmarktakteure, Bildungsinstitutionen, Menschenrechts- und 
MigrantInnenorganisationen, Parteien, Behörden sowie lokale Initiativen zu seinen Kooperationspartnern.

Der Flüchtlingsrat ist Gründungsmitglied des Antidiskriminierungsverbandes Schleswig-Holstein, des Bündnisses safe haven – Kampagne für ein Resettlementprogramm 
in Schleswig-Holstein und des Netzwerkes Illegalisierte Menschen in Schleswig-Holstein (NISCHE). Der Flüchtlingsrat beteiligt sich an der Kieler Initiative Medibüro 
für Menschen ohne Papiere und gibt Beratung für erwachsene und minderjährige Insassen des Abschiebungsgefängnisses Rendsburg. Er ist Teil der landesweiten 
Arbeitsgruppen Migration und Arbeit und AG KICK für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Verein ist Mitglied bei der Bundesweiten AG für Flüchtlinge PRO ASYL und 
im Ökumenischen Arbeitskreis Asyl in der Kirche. Er ist personell vertreten im Flüchtlingsausschuss der Nordelbischen Kirchenleitung und in der Härtefallkommission des 
Landes Schleswig-Holstein.

Der Flüchtlingsrat finanziert seine Arbeit soweit möglich durch öffentliche Förderung und Drittmittel. Die Arbeit ist künftig mehr den je auf Spenden angewiesen. Daher 
werben wir für die Mitgliedschaft im FÖRDERVEREIN Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.: www.frsh.de.

Mehr Informationen im Internet www.frsh.de und unter der Überschrift „Was macht der Flüchtlingsrat?“ an verschiedenen Stellen in diesem Heft.
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„Leuchtturm des Nordens 2011“ für Wulf Jöhnk
Wulf Jöhnk, ehemaliger Präsident des OVG Schleswig und Staatssekretär im Justizministerium, ist im 
Oktober 2011 nach 7 Jahren turnusgemäß aus dem Amt des Landesbeauftragten für Flüchtlings-, 
Asyl- und Zuwanderungsfragen beim schleswig-holsteinischen Landtag ausgeschieden. Der 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein konnte sich stets auf eine im besten Sinne gute Zusammenarbeit 
mit Wulf Jöhnk und seinem Büro verlassen. Dass es in seiner Amtszeit so zahlreich gelungen ist, 
zu politischen Handlungsbedarfen, mittels Öffentlichkeitsarbeit oder auch durch die Einforderung 
von Alternativen zum administrativen Status Quo gegenüber den zuständigen Verwaltungen 
die Diskussionen in unserem Bundesland voran zu bringen, wäre ohne sein persönliches großes 
Engagement und seine Dialogbereitschaft gegenüber zahlreichen Partnerinnen und Partnern der 
Zivilgesellschaft kaum so erfolgreich zu bilanzieren.

Preisverleihung am 19. Dezember 2011  
um 14.00 Uhr im Kieler Landeshaus

Nicht von ungefähr also ist Wulf Jöhnk der 
designierte Preisträger des „Leuchturms 
des Nordens 2011“ – des in diesem Jahr 

zum sechsten Mal verliehenen Preises des Flüchtlingsrates für herausragendes Engagement in 
der Solidaritätsarbeit mit und für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Die Preisverleihung findet 
statt am Montag, den 19. Dezember 2011 um 14.00 Uhr im Casino des Kieler Landeshauses, 
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel.

Mehr Information im Internet: www.frsh.de

„Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?“
„Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?“, so lautete die Überschrift des Editorials 
des Schleppers Nr. 1 vom Dezember 1997. Inhaltliche Themen waren u. a. 
die Situation in Algerien und Togo, die Problematik der Abschiebung von 
palästinensischen Flüchtlingen in den Libanon, aber auch das Asylbewer-
berleistungsgesetz, die Frage des Bleiberechts für die Überlebenden des 
Brandanschlages in der Hafenstraße in Lübeck und ein Aufruf unter der 
Überschrift „Kein Mensch ist illegal“.
Im aktuellen Schlepper vom Sommer 2011, mithin knapp 14 Jahre später, 
lautet die Überschrift des Editorials „Mauern verletzen Flüchtlingsrechte“; 
inhaltliche Themen sind u. a. die europäische Flüchtlingspolitik, die Situation 
minderjähriger Flüchtlinge in Europa, Abschiebungshaft und die aktuelle 
Bleiberechtsregelung.
Der Schlepper als Rundbrief des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein hat mit 
seinen jeweils aktuellen, gut recherchierten und von Sachkunde geprägten 
Veröffentlichungen/Artikeln erheblich dazu beitragen, die Solidaritätsarbeit 
für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein sowie politische Initiativen von und für 
Schutzsuchende zu stärken  und voranzutreiben. 
Der Schlepper ist aber nur eines von vielen Projekten des Flüchtlingsrates 
in den letzten 22 Jahren und den letzten 20 Jahren seit der Eintragung 
als Verein. Hoch engagiert, kämpferisch, parteiisch und bis zur Selbst-
ausbeutung motiviert haben die hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Vertreterinnen und Vertreter des Flüchtlingsrates sich dafür eingesetzt, 
die Lebenssituation der rechtlich und finanziell schwächsten Bevölke-
rungsgruppe in Schleswig-Holstein, nämlich der Flüchtlinge zu verbessern. 

Durch den unermüdlichen Einsatz der Vertreterinnen und Vertreter des 
Flüchtlingsrates ist mittlerweile vieles erreicht worden.
In guten und in schlechten Zeiten ist der Flüchtlingsrat ein verlässlicher 
Kämpfer für die Rechte der Flücht-
linge, er ist zu einer unverzichtbaren 
Institution in Schleswig-Holstein 
geworden.
Ich selbst habe Kontakt zum 
Flüchtlingsrat seit Anfang der 90er 
Jahre und in unterschiedlichen 
Funktionen bei vielen Aktivitäten mit 
diesem zusammen gearbeitet, sowohl 
vormals als Rechtsanwalt wie jetzt 
als Mitarbeiter des Beauftragten für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwande-
rungsfragen des Landes.
Für die Zukunft wünsche ich dem 
Flüchtlingsrat als unverzichtbarem 
Lobbyisten alles Gute, weiterhin eine enge Zusammenarbeit und eine 
möglichst gute Finanzausstattung.

Torsten Döhring
Mitarbeiter des  

Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen  
des Landes Schleswig-Holstein)

17. August 2011
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bedeutet: sie müssen ein für sie 
bestimmtes Arbeitsangebot finden. 
Anschließend wird die Stelle der 
Bundesagentur für Arbeit gemel-
det, die nach „Bevorrechtigten“ 
sucht. Solche finden sich auf-
grund der Konkurrenz gerade 
im Niedriglohnsektor allzu oft. 
Geduldete sind also „Spürhunde“ der 
Arbeitsagentur für zusätzliche Stellen, 
ohne diese schließlich zu bekommen.

Gleichzeitig kann die Ausländer•	
behörde gegen Geduldete jeder-
zeit ein Arbeitsverbot (nach § 11 
Beschäftigungsverfahrensverordnung) 
einsetzen, wenn sie nach 
Amtsmeinung nicht ausreichend an 
der eigenen Ausreise mitwirken. Für 
die geforderte „Mitwirkung“ gibt es 
mithin keine klare Definition. So kann 
z.B. ein 17jähriger Flüchtling, der 

einen Ausbildungsplatz gefunden hat, 
ein Arbeitsverbot erhalten und darf 
die Ausbildung ggf. nicht beginnen 
oder fortsetzen. Auch eine seit 15 
Jahren geduldete Beschäftigte kann 
dieses Schicksal treffen.

Schließlich schreckt die „Duldung“ •	
mögliche Arbeitgeber ab: es ist keine 
Aufenthaltserlaubnis und Befristungen 
gelten in der Regel nur einige Monate. 
Arbeitgeber wollen oft nicht riskie-
ren, jemanden einzuarbeiten oder gar 
in Ausbildung zu nehmen.

Folglich waren nur 10,6 % aller 
erwerbsfähigen Geduldeten laut 
der aktuellen Studie „Migranten im 
Niedriglohnsektor unter besonderer 
Berücksichtigung der Geduldeten und 
Bleibeberechtigten“ des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum 

Menschen mit Duldung sind jung. 
Gut ein Viertel ist noch unter 18 Jahre 
alt, ein weiteres Viertel stellen junge 
Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren 
(BT-Drucksache 17/6816). Ein Plus in 
Zeiten, wo allenthalben der zunehmende 
Mangel an Auszubilden debattiert wird.

Die Bedarfsentwicklung in Schleswig-
Holstein verhält sich entsprechend, wie 
die Studie „Demografischer Wandel. 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
in Schleswig-Holstein“ des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus 
dem Jahr 2010 zeigt: „Rein rechnerisch 
werden in den nächsten zehn Jahren rund 
350.000 Personen das Rentenalter errei-
chen. Diesen stehen heute rund 287.000 
der 5- bis 14- Jährigen gegenüber“ (S. 14). 
Bei gleichbleibender Erwerbstätigenquote 
kann schon 2020 jeder zehnte Arbeits
platz nicht mehr besetzt werden (S.22).

Duldung hemmt  
die Integration

Doch zeigen die bisherigen Altfall
regelungen, dass viele Geduldete an 
der Anforderung des eigenständigen 
Erwerbseinkommens scheitern. 
Wenn die Regelung aus 2007 nicht die 
Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ einge-
führt hätte, wäre sie praktisch leer gelau-
fen. Was mit dem Auslaufen der aktuellen 
Regelung zum 31.12.2011 mit den „auf 
Probe“ aufenthaltserlaubten Menschen 
passiert, die noch nicht vollständig unab-
hängig von der öffentlichen Hand leben, 
ist weiterhin unklar.

Gründe für die Probleme bei der 
Arbeitsvermittlung dieser Zielgruppe 
sind: Der Status der Duldung hemmt 
die Integration. Die Duldung wurde 
eingeführt, um die Ausreisepflicht von 
Betroffenen ggf. reibungslos admini-
strieren zu können, die zunächst nicht 
abgeschoben werden konnten. Ihre 
Lebensbedingungen sollten so schlecht 
wie möglich gestaltet werden - und das 
wirkt sich aus.

Zum Beispiel hinsichtlich der Integration 
auf dem Arbeitsmarkt:

Im ersten Jahr ihres Aufenthalts •	
in Deutschland unterliegen gedul-
dete Flüchtlinge einem generellen 
Arbeitsverbot.

In den folgenden drei Jahren haben •	
sie nachrangigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt (§ 39 AufenthG). Das 

Netzwerk „Land in Sicht!  
— Arbeit für Flüchtlinge  
in Schleswig-Holstein“
Seit dem 1.11.2010 ist das Netzwerk Land in Sicht! für Flüchtlinge in ganz Schleswig-Holstein 
aktiv. Das Netzwerk wird vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds gefördert und gemeinsam 
vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V. als Zuwendungsempfänger und dem 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. koordiniert.

Zielgruppe des Netzwerks sind Asylsuchende, „Geduldete“, Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
„auf Probe“ nach der Gesetzlichen Altfallregelung sowie Personen mit humanitärem 
Aufenthaltsstatus, die besondere Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration benötigen. 
Flüchtlinge werden bei der Arbeitssuche, im Bewerbungsprozess, nach Aufnahme der Beschäftigung 
und bei der Suche nach geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt. Solche Angebote 
machen die Teilprojekte Be In (ZBBS e.V. in Kiel), Arbeitsmarktservice (UTS e.V. in Rendsburg) und das 
Projekt Handwerk ist interkulturell (Handwerkskammer Lübeck). 

Da das langfristige Ziel die Berücksichtigung und Integration von Flüchtlingen in den Angeboten 
der  Regelinstitutionen ist sowie die Angleichung ihrer Arbeitsmarktchancen, richtet sich außerdem 
das Projekt Interkulturelle Öffnung (Diakonisches Werk Hamburg-West/ Südholstein in Norderstedt) 
gezielt an ARGEn, Arbeitsagenturen, die öffentliche Verwaltung, aber auch an soziale Einrichtungen, 
Weiterbildungsträger und Wirtschaftsbetriebe. TeilnehmerInnen aus diesen Institutionen nehmen 
an Schulungen teil, die der Information und Sensibilisierung für die Potenziale und Bedarfe von 
Flüchtlingen bzw. MigrantInnen generell und für die Vorteile einer Organisationsentwicklung zur 
interkulturellen Öffnung dienen. 

Weiteres Ziel von Land in Sicht! ist es, die Öffentlichkeit für die Lebenssituation von Flüchtlingen zu 
sensibilisieren, Klarheit über ihre Rechte zu schaffen sowie durch gezielte Lobbyarbeit die Anpassung 
von Gesetzen, Verordnungen sowie Verwaltungshandeln zu bewirken, die Barrieren hinsichtlich 
einer gerechten sozialen Teilhabe von Flüchtlingen errichten. Das Netzwerk setzt sich daher aktuell 
für die Realisierung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz ein. 
Land in Sicht! fordert eine Gesetzesnovelle hin zu einer echten Bleiberechtsregelung, die nicht 
schon im Ansatz durch an der Lebenswirklichkeit der Betroffenen vorbei gehende vorausgesetzte 
Integrationsleistungen und Ausschlusskriterien konterkariert wird.

Mehr Informationen: www.landinsicht-sh.de
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Neumünster, seit einiger Zeit eben-
falls unzulässigerweise gemeinsam mit 
Erwachsenen in der Anstalt in Rendsburg. 
Die seit Jahren unter Hinweis auf die 
UN-Kinderrechtskonvention und das 
Übermaßverbot zurecht erhobene 
Forderung, bei Jugendlichen von der 
Abschiebungshaft abzusehen, weil sich die 
nachteiligen Auswirkungen einer länger 
andauernden Haft bei den Jugendlichen 
im Hinblick auf den Sicherungszweck 
der Haft als unverhältnismäßig erweisen, 
wird immer noch abgelehnt. Schlimmer 
noch: Obwohl es seit Oktober 2005 eine 
jugendschutzrechtliche Gesetzesvorschrift 
gibt, die die Jugendämter verpflichtet, 
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge „in 
Obhut zu nehmen“, wurden jedenfalls bis 
2009 Jugendliche häufig nicht „in Obhut“, 
sondern in Abschiebungshaft genommen. 

Zwar kommen die Jugendämter in 
Schleswig-Holstein seit geraumer Zeit 
– soweit bekannt – ihrer Verpflichtung 
zur Inobhutnahme nach, nach der 
Beendigung der Inobhutnahme, die nur als 
eine vorübergehende Schutzmaßnahme 
vorgesehen ist, werden weitere 
Jugendschutzmaßnahmen aber nicht 
selten abgelehnt. Mit der Folge, dass die 
betroffenen Jugendlichen wie erwachsene 
Flüchtlinge behandelt werden, also auch 
in Abschiebungshaft genommen werden 
können. Das Problem „jugendliche 
Flüchtlinge in Abschiebungshaft“ ist also 
nach wie vor ungelöst.

Hinzu kommt, dass zwei auf die 
UN-Kinderrechtskonvention gestützten 
Minimalforderungen, nämlich die 
Forderung nach der rechtlich gebo-
tenen getrennten Unterbringung von 
Jugendlichen und Erwachsenen in der 
Abschiebungshaft und die Forderung 
nach einer öffentlich geförderten pro-
fessionellen Rechtsvertretung für die 
Jugendlichen im Haft-Verfahren, von dem 
zuständigen Landesministerium nach 

wie vor abgelehnt werden. Die dafür 
abgegebenen Begründungen kann man 
unbedenklich als geradezu jämmerlich 
bezeichnen.

Frage nach 
Aufrechterhaltung der 
Abschiebungshaft

Unabhängig von den aufgelisteten 
Kritikpunkten und unabhängig davon, ob 
die Abschiebungshaft als notwendiges 
Zwangsmittel zur Durchsetzung auslän-
derrechtlicher Maßnahmen grundsätzlich 
akzeptiert wird oder nicht, ist ganz grund-
sätzlich die Frage zu stellen, ob es noch 
gerechtfertigt ist, die Abschiebungshaft, 
wie sie in Schleswig-Holstein und anderen 
Bundesländern praktiziert wird, aufrecht 
zu erhalten.

Die vom Landesbeirat für die 
Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein 
veröffentlichten Statistiken belegen, 
dass die weitaus größte Zahl der 
Inhaftierten in der Rendsburger Anstalt 
in ein EU-Land zurückgeschoben und 
nicht in ihr Heimatland abgeschoben 
werden sollen. Abgesehen davon, dass 
die meisten dieser Betroffenen gar nicht 
in Abschiebungshaft genommen werden 
dürften, weil sie zur freiwilligen Rückkehr 
in das EU-Land bereit sind, könnte unter 
den EU-Ländern das Rückkehrverfahren 
in der Weise vereinfacht werden, dass 
die aufnahmeverpflichteten Länder ohne 
besondere Formalitäten die sofortige 
Rückkehr in ihr Land gewährleisten. 
Die EU-Rückführungsrichtlinie vom 
Dezember 2008 sieht die Unterstützung 
der freiwilligen Rückkehr vor, die 
Vorrang haben soll vor der zwangswei-
sen Rückführung mit Zwangsmitteln 
wie der Inhaftierung, im Übrigen sollen 
andere (mildere) Mittel wie regelmä-
ßige Meldepflichten oder bestimmte 
Aufenthaltsverpflichtungen in den 
Vordergrund rücken. Es sollte das 

Betrachtet man nach diesen Grundsätzen die Praxis 
der ausländerrechtlichen Zwangsmaßnahmen der 
Abschiebung und der Abschiebungshaft, gerät man 
in Gefahr, den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit zu 
verlieren.

Was macht der 
Flüchtlingsrat?

Beratung im 
Abschiebungsgefängnis 
Rendsburg
Das Land Schleswig-Holstein nutzt außer in 
dem Abschiebungsgefängnis in Rendsburg mit 
56 Plätzen für erwachsene und minderjährige 
Inhaftierte auch Haftplätze – insbesondere 
für Frauen – im Land Brandenburg in 
Eisenhüttenstadt.

Die Verfahrensberatung in der Abschiebehaft 
erfolgt regelmäßig durch den Diakonieverein 
Migration in Rendsburg. Ende 2010 übernahm 
Solveigh Deutschmann das vakante regelmäßige 
Beratungsangebot des Flüchtlingsrates für 
Insassen des Abschiebungsgefängnisses. 

Am 14.03.2009 gründete sich im Rahmen 
einer Schulung der Fortbildungsreihe 
Fit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein 
des Projekts Landesweite Beratung das 
„Netzwerk Abschiebungshaft Rendsburg“. 
Diese Vernetzungstreffen wurden in 2010 
fortgeführt. Beteiligt sind VertreterInnen von 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, Netzwerk 
Asyl,  Arbeitsgruppe Abschiebehaft in der 
Christkirchengemeinde, Diakonieverein Migration 
und einzelne Interessierte und Aktive.

In der Einzelfall- oder mit Öffentlichkeitsarbeit 
ging es um die Situation in anderen 
Bundesländern, den Umgang mit Abschiebehaft 
im Rahmen des Dublin II-Abkommens und 
Jugendliche in Haft. Sehr erfreulich ist, dass 
durch die Vernetzungsarbeit ein Kreis von 
Aktiven gefunden wurde, der die jährlich 
stattfindende bundesweite Tagung gegen 
Abschiebehaft im Frühjahr 2011 erstmals in 
Heide/Schleswig-Holstein durchgeführt hat.

Mehr Informationen: www.frsh.de

Bestreben sein, mit dieser Zielrichtung 
ein Rückkehrverfahren innerhalb der 
EU zu organisieren. Dann wäre die 
Abschiebungshaft jedenfalls weitestge-
hend überflüssig.
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Das Flüchtlingsforum und alle, die sich 
auch jetzt wieder für Victor einsetzen 
- die Gemeindediakonie Lübeck, der 
ehemalige Bürgermeister Bouteiller, die 
humanistische Union, der Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein, der neue 
Flüchtlingsbeauftragte Schmidt fordern 
von den zuständigen Behörden – und 
insbesondere dem Justizministerium des 
Landes Schleswig-Holstein – ein unwider-
rufliches Aufenthaltsrecht.

Der Umgang mit Victor Atoe 
macht deutlich, dass wir heute in der 
Flüchtlingspolitik noch keinen Schritt wei-
tergekommen sind. Alle wohlfeilen Worte 
sind in den Wind gesprochen, wenn sich 
Gesellschaft, Politik und Behörden nicht 
in der Lage sehen, Victor Atoe einfach zu 
erlauben hier zu leben und sich in Ruhe 
eine Zukunft aufzubauen. Er hatte bisher 
noch nie die Chance, zu beweisen, dass 
er keine Almosen von Deutschland will, 
sondern nur selbstbestimmt und für sich 
selbst sorgend hier leben will. 

net sich auch jetzt wieder ab. Es wurden 
keinerlei humanitäre Maßstäbe ange-
wandt, auch insbesondere nicht von der 
Ausländerbehörde in Eutin. 

Eine Chance für Victor?

Victor soll keine Chance bekommen. 
Man bekommt den Eindruck, als wolle 
man an ihm als letztem der Opfer der 
Hafenstrasse die Hilflosigkeit nach dem 
Anschlag damals exekutieren -  sie sind 
doch schlecht, sie wollen nur unser 
Geld, sie machen nicht, was wir ihnen 
sagen, sind dort, wo sie nicht sein 

sollen - es ist ein Armutszeugnis für alle 
Verantwortlichen. 

Nach 20 Jahren sind sie nicht in der 
Lage soviel Menschlichkeit aufzubringen 
jetzt einfach zu sagen: Ja, du kannst hier 
bleiben, wir geben dir die Chance endlich 
eine Perspektive aufzubauen. 

Sie sind verantwortlich, dass Victor 
Atoe heute ein psychisch schwer lei-
dender Mensch ist, ganz abgesehen von 
seinen körperlichen Folgeschäden des 
Brandanschlages.

Die Situation war für Victor zermürbend.  
Mehrere Fachgutachten bescheinigten ihm eine schwere 
Traumatisierung auf Grund seiner Erlebnisse.

Was macht der 
Flüchtlingsrat?

Asylpolitische 
Strukturverbesserungen
Nach drei Jahren ist im September 2011 das 
Mehrjahresprojekt des Flüchtlingsrates zu Ende 
gegangen, das gefördert durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds (EFF), PRO ASYL, die UNO-Flücht-
lingshilfe und den Kirchlichen Entwicklungsdienst 
der NEK sich die „Asylpolitischen Strukturver-
besserungen in Schleswig-Holstein“ zur Aufgabe 
gemacht hatte. In Kooperation mit anderen 
Organisationen und Initiativen der schleswig-hol-
steinischen Flüchtlingshilfe und anderen Partnern 
fanden im Jahr 2011 zahlreiche Aktivitäten statt. 

Zum Beispiel ging es bei vier Infoveranstaltungen 
für Insassen der Erstaufnahmeeinrichtung in der 
Scholz-Kaserne in Neumünster  – jeweils in acht 
Sprachen übersetzt – um Themen wie das bun-

desdeutsche „Asylregime und Sozialsystem“, den 
„Zugang zu Bildung und Arbeit“ oder das „Ge-
sundheitssystem“. Öffentliche Veranstaltungen 
und Tagungen widmeten sich Querschnittthemen 
der flüchtlingspolitischen und Integrationsdebat-
te: „Zwangsheirat“, „Bleiberecht“ oder „Abschie-
bungshaft“. Andere Projektangebote befassten 
sich mit den Gründen, warum Menschen ihre 
Heimat verlassen (müssen): „Menschenrechte 
in Syrien“, „Kultur und Widerstand in Palästina“, 
„Politische Verfolgung in der Türkei“ und „Um-
weltflüchtlinge“. 

Eine landesweite Recherche zur Unterbringungs-
situation von Flüchtlingen in Kreisen und Kreis-
freien Städten des Bundeslandes mündete in die 
Veröffentlichung einer vielbeachteten Broschüre 
zu diesem Thema, die in eindrucksvoller Weise 
die Wohnungsnot der Betroffenen und bestehen-
de Handlungsbedarfe aufzeigt. Begleitet wurde 
die öffentliche Aufbereitung des Themas durch 
eine Konzertserie des Liedermachers Heinz Ratz.

Aus dem Projekt heraus wurden zahlreiche 
Einzelfälle beraten und begleitet, die Anlass für 
die Mobilisierung von Rechtshilfen ebenso wie für 
regelmäßige Gespräche mit Entscheidungsträ-
gern auf kommunaler und Landesebene waren. 
Die Verhaftung eines deutsch/syrischen Kieler 
Menschenrechtlers während einer Besuchsreise 
in Syrien war Anlass einer breit angelegten 
Lobbykampagne gegenüber dem Auswärtigen 
Amt, der Landesregierung und Parteien für seine 
Freilassung und zu einer erfolgreichen Pressear-
beit über die Menschenrechte und politische 
Verfolgung in Syrien.

Im Zuge des dreijährigen Projektes und seiner 
Vorgänger ist es in der Tat gelungen, die 
solidarischen Unterstützungsstrukturen für 
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein effektiv zu 
verbessern. Für uns stellt sich jedoch die 
Frage, wie solche Zuarbeit für die in der Fläche 
engagierten Initiativen und Personen ohne die 
offenbar in Frage gestellte künftige Förderung 
des EFF fortgeführt werden kann

Mehr Informationen: www.frsh.de
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am Rande unserer Städte oder bei 
Bibelabenden in einer kleinen Gemeinde.

Der Traum allein, nach Europa zu 
kommen und Arbeit zu finden, um 
mit Remittances ganze Dörfer im 
Herkunftsland zu ernähren, ist die 
Notlösung vieler. Sie führt aus dem 
Drama nicht heraus, dass die jungen 
Helden ihr Leben lassen und die 
Überlebenden dieser Fahrt traumatisiert 
und verbittert in den Wartehallen Europas 
verkommen.

Wo immer wir ansetzen können, von 
diesen Vorhöllen Europas zu erzählen und 
die Mitverantwortung dafür zu thema-
tisieren, ist dies ein Schritt hin zu mehr 
Bewusstsein für die Lage von uns allen.

Keine Betäubung des Wohlstands, 
keine Werbeveranstaltung und keine 
noch so gute Fernsehberieselung oder 
Computerspielsucht wird uns darüber 
hinwegtäuschen können, dass ein milli-
ardenschwerer Bankenrettungsschirm 
heute zwar machbar ist, der Skandal aber 
der ungerechten Lebensverhältnisse nicht 
behoben werden soll.

Es ist schwer jemanden zu wecken, der 
sich schlafend stellt, so ein afrikanisches 
Sprichwort.

Es ist gut, die Wachen, wach zu halten 
und den Wecker für die vielen mit zu 
bedienen. Das Tun dessen, was wir 
vermögen und die Ohnmacht im Blick 
zu behalten, den Halt  zu finden, dem 
Leben in seiner ganzen Wirklichkeit zu 
begegnen und eine Haltung des Teilens 
einzunehmen - darum geht es. Nicht um 
der Benachteiligten wegen, sondern um 
uns selbst zu einem Leben zu verhelfen, 
das sinnvoll ist und das der Schönheit des 
Lebens gerecht wird.

Skandale aufzeigen, nach 
Menschenrechten fragen

Darin sind wir an der Seite derer, die 
ihr Recht auf ihr Leben, auf Wasser, auf 
Boden, auf Bildung, auf Arbeit verteidigen. 

Wir sind die, die mit Jean Ziegler es 
einen Skandal finden, dass Kinder heute 
verhungern. Und die sich nicht begnügen, 
ganze Wohlstandsindustrien zu bedienen, 
um sich dieser Gedanken schnellstmöglich 
zu entledigen, sondern weiter fragen als 
die nächste Kollekte  oder Spende.

Wir sind längst nicht mehr die 
Besserwissenden, die genau einen Plan 
haben, wie mit Ordnung und großen 
Maschinen die Befreiung in Gebiete zu 

bringen ist, sondern die mehr Fragen 
mitbringen und gemeinsam in Zirkeln 
hören wollen, wie wir weiterkommen als 
den Status quo zu verteidigen, den es so 
nie geben wird.

Die Frage nach Menschenrechten und 
Bibel im Dialog lehrt uns, uns gemeinsam 
hinzusetzen, die alten Texte zu lesen und 
neu nachzudenken. Und das Nötige tun, 
wie es in Kirchenasylen gelebt wird.

Die Einladung, mitzuwirken

Dazu lade ich ein. Ob hier oder in 
einem Flüchtlingslager mitten zwischen 
den zerrissenen Zelten auf Malta oder in 
einer gutsituierten Kirche in Hamburg, in 
einem schimmelnden Flüchtlingszimmer 

Was macht der 
Flüchtlingsrat?

Letzte Chance 
Härtefallkommission
Der Flüchtlingsrat hat zwei Personen, Arno 
Köppen und Solveigh Deutschmann, als 
ständige Mitglieder in die seit 1996 bestehende 
Härtefallkommission des Bundeslandes entsandt. 
Hier ein Beispiel für die dort zu beratenden Fälle:

Der Betroffene ist Anfang der neunziger Jahre im 
Bundesgebiet geboren worden. Seine Eltern waren 
Ende der achtziger Jahre eingereist und hatten 
bei der Asylantragstellung falsche Angaben 
zu ihren Personalien und zu ihrer Herkunft 
gemacht. Die Asylanträge wurden abgelehnt. 
Jetzt wurde der Aufenthalt der Familie zunächst 
geduldet, da eine Abschiebung nicht möglich war. 
Zwischenzeitlich waren auch Aufenthaltstitel 
erteilt worden, deren Verlängerung jedoch nach 
Ermittlung der falschen Angaben zur Identität und 
Herkunft durch die Ausländerbehörde abgelehnt 
wurde.

Die Umgangssprache des Betroffenen ist 
deutsch. Die Amtssprache des Staates seiner 
Staatsangehörigkeit spricht er als Angehöriger 
einer ethnischen Minderheit nicht. 

Der Betroffene verfügt über keinen Nationalpass. 
Ob dessen Ausstellung überhaupt erreicht 
werden kann, erscheint fraglich, da in der 
deutschen Geburtsurkunde des Betroffenen 
wegen der falschen Angaben der Eltern falsche 
Namensangaben enthalten sind und da sich 

die Eltern weigern, den Betroffenen bei der 
Identitätsproblematik zu unterstützen. Er hat 
zunächst die Förderschule besucht, sodann 
die Hauptschule, die er mit erfolgreichem 
Hauptschulabschluss verlassen hat. Anschließend 
hat der Betroffene die Berufsfachschule besucht. 
Während der Schulzeit sind Praktika bzw. 
Lehrgänge absolviert worden. Zum Zeitpunkt 
der Härtefallantragstellung hat der Betroffene 
eine Ausbildungsplatzzusage gehabt. Diesen 
Ausbildungsplatz hat er auch, ausgestattet mit 
einer entsprechenden Erlaubnis der zuständigen 
Ausländerbehörde zur Ausübung einer 
Beschäftigung, antreten können. Der Betroffene 
hat seinen Freundeskreis über seine eigene 
Ethnie hinaus. Er hat einige Male an örtlichen 
Sportveranstaltungen teilgenommen. 

Bei der Antragstellung galt, dass eine Prognose 
für die Zukunft in Anbetracht seiner aufgezeigten 
Integrationsleistungen und insbesondere seines 
Ausbildungsplatzes und der realistischen 
beruflichen Perspektive als günstig angesehen 
wurde. Während des laufenden Verfahrens hat 
sich der Betroffene um die Ausstellung eines 
Nationalpasses bemüht.

Ein entsprechender bzw. vergleichbarer Fall ist 
in der Vergangenheit an die Härtefallkommission 
herangetragen worden und hatte - unter 
Berücksichtigung sämtlicher Aspekte dieses 
Einzelfalles - letztlich Erfolg. Dies bedeutet aber 
nicht, dass ähnlich gelagerte andere Einzelfälle 
gleichsam zum Erfolg führen müssen, da jeder 
einzelne Fall in all seinen Nuancen bewertet wird.

Mehr Informationen: www.frsh.de
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Die Unübersichtlichkeit 
des Asylsystems, aber 
auch die übliche 
Ausländerverwaltungs
praxis treibt immer wieder 
Flüchtlinge aus Angst 
vor der Abschiebung 
auf die Straße. Mit ihren 
Gästewohnungen gibt die 
kirchliche Flüchtlingshilfe 
in Hamburg ein gutes 
Beispiel direkter 
Solidarität. Zur 
Nachahmung empfohlen!

Kirchen Asyl

Angst und Hilflosigkeit stehen in den 
Augen von Mohammed, als er die kirch-
liche Flüchtlingsberatung in Hamburg 
aufsucht. Aber auch die Hoffnung,  hier 
einen Ausweg aus seiner bedrohlichen 
Lage zu finden. Vor acht Jahren ist er aus 
Syrien nach Deutschland gekommen. 
Zusammen mit seiner Frau  und zwei 
kleinen Kindern.  Zwei weitere  Kinder 
sind in Deutschland geboren, hier auf-
gewachsen und gehen zur Schule. Sein 
Asylantrag ist schon vor Jahren abgelehnt 
worden, aber er hat immer wieder 
eine Duldung bekommen. Die syrische 
Botschaft stellte keine Papiere aus  - eine 
Abschiebung war nicht möglich. Trotz 
schwieriger Lebensumstände fühlte er 
sich hier sicher. Doch dann kam das 
Rückübernahmeabkommen zwischen 
Deutschland und Syrien und plötzlich 
stand einer Abschiebung nichts mehr im 
Wege. Angst vor Inhaftierung und Folter 
bei der Rückkehr in ein Land, von dem 
namhafte Menschenrechtsorganisationen 
immer wieder bestätigten, dass schon 
die Asylantragstellung im Ausland an sich 
ein Grund zur Strafverfolgung darstellt, 
prägten fortan seinen Alltag. In die eigene 
Wohnung traute er sich  mit seiner 
Familie nicht mehr zurück und auch bei 
Freunden, die ihnen vorübergehend 
Unterschlupf gewährt hatten, kamen sie 
nicht zur Ruhe.  Es wurde dringend eine 
Unterkunft gesucht, die ihnen Schutz und 
ausreichend Ruhe zum Überdenken ihrer 
Situation gewährte. Menschen, die ihnen 
zur Seite stehen, um die weiteren Schritte 
zu überlegen, Perspektiven aufzuzeigen 
und Entscheidungen zu treffen.

Auch Josephine aus Ghana stand eines 
Tages mit ihren zwei kleinen Kindern 
und außerdem noch hochschwanger 
ratlos in einer Flüchtlingsberatungsstelle. 
Eigentlich ist die Ausländerbehörde in 

Mecklenburg-Vorpommern für sie zustän-
dig und sie ist dort einer Unterkunft 
zugewiesen. Aber als alleinstehende 
Frau war sie dort mehreren Übergriffen 
ausgesetzt und so machte sie sich auf 
den Weg nach Hamburg, wo sie hoffte, 
den deutschen Vater ihres ungebore-
nen Kindes zu finden. Ein Antrag auf 
Umverteilung nach Hamburg ist gestellt, 
aber noch nicht entschieden worden. Sie 
hat keinen Anspruch auf eine Unterkunft 
in Hamburg. Aber in Mecklenburg-
Vorpommern hat sie es nicht mehr ausge-
halten. Jetzt steht sie mit Ihren Kindern in 
Hamburg – auf der Straße.

Gästewohnungen  
in Hamburg

Dies sind nur zwei Beispiele von 
vielen, die deutlich machen, mit welchen 
Hilferufen es die Flüchtlingsberatungen 
immer wieder  zu tun haben. 
Immer muss erst mal schnell eine 
Unterbringungsmöglichkeit gefunden 
werden, um dann in Ruhe die Situation 
klären zu können. 

In Hamburg bietet der Kirchenkreis 
Hamburg-Ost inzwischen drei 
Gästewohnungen an, die durch 
Kollekten, Spenden und Zuschüsse 
des Kirchenkreises und einiger 
Kirchengemeinden finanziert werden. 
Die Koordination des Projektes findet 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Asyl in der Kirche statt, zu 
dem neben dem Diakonischen Werk 
Hamburg und der Flüchtlingsbeauftragten 
der Nordelbischen Kirche vor allem eine 
Gruppe ehrenmatlich Mitarbeitender 
gehört, die maßgeblich für der Umsetzung 
des Konzeptes „Gästewohnungen“ 
zuständig ist.  

Obdach, Schutz und Perspektiven

Gästewohnungen
Gisela Nuguid arbeitet in der 
Migrations- und Flüchtlingsarbeit 
des Kirchenkreises Hamburg-Ost.

www.safe-haven.org
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Es gibt ein wöchentliches Taschengeld, 
von dem sich die Gäste selbst versorgen 
können. Ein Bereitschaftsplan erläutert, 
wer von den Ehrenamtlichen an wel-
chen Tagen für die Gäste zuständig ist. 
In regelmäßigen Gesprächen mit dem 
Gast und in Teamsitzungen wird geklärt, 
welche Schritte zur Lösungsfindung 
notwendig sind. Neben der Begleitung 
zu Beratungsstellen, zum Rechtsanwalt, 
zu Behörden und zur medizinischen 
Versorgung geht es dabei oftmals auch 
um Bildungs- und Freizeitangebote für 
Kinder. So wichtig es für die meisten 
Erwachsenen ist, erst mal zu Ruhe zu 
kommen, so unerträglich ist die Wartezeit 
für Kinder. Da ist es eine Erleichterung für 
alle Beteiligten, wenn sie die Zeit sinn-
voll im Kindergarten oder in der Schule 
nutzen können.

In den letzten beiden Jahren hat sich 
gezeigt, dass es immer schwieriger wird, 
das Konzept der Gästewohnungen im 
ursprünglichen Sinne  umzusetzen. Die 
vorgesehene Verweilzeit von 6 bis 8 
Wochen lässt sich oft nicht mehr ein-
halten. Von Rechtsanwälten zunächst 
als aussichtsreich eingeschätzte Fälle 
entpuppen sich schließlich doch als 
äußerst komplex und ohne akzeptable 
Perspektive. Die persönliche Situation 
der Betroffenen ist aber in einigen Fällen 
so dramatisch, dass es aus humanitären 
Gründen nicht zu vertreten ist, diese 
Menschen einfach auf die Straße zu 
setzen und ihrem Schicksal zu überlas-
sen. Zurzeit betrifft dies zwei unserer 
Gäste: eine 60-jährige Frau aus Ghana 
und einen ebenfalls über 60-jährigen 
Mazedonier. Beide sind schon lange in 
Deutschland, haben aus unterschiedlichen 
Gründen keine Papiere mehr, sind schwer 
krank - zu krank, um in der Illegalität 
zu leben und zu krank, um sich in ihren 
Heimatländern ohne die Anbindung an 
eine Familie durchzuschlagen – aber nicht 
krank genug für die Feststellung eines 
Abschiebungshindernisses. 

Auch in Zukunft wird es immer wieder 
Menschen in ähnlichen Situationen geben. 
Menschen die durch alle Raster fallen, 
für die sich niemand zuständig erklärt. 
Langfristig müssen hier auf höherer Ebene 
politische Lösungen angestrebt werden. 
Kurzfristig bleibt uns nur, zur Solidarität 
mit diesen Menschen aufzurufen und in 
Einzelfällen nach humanitären Lösungen 
zu suchen.

Dieses Konzept sieht eine vorüberge-
hende Unterbringung von Menschen in 
ausländerrechtlichen Krisensituationen 
für maximal 6 – 8 Wochen vor. In dieser 
Zeit wird den Gästen ein Schutz- und 
Ruheraum zur Verfügung gestellt, in 
dem sie sich mit ihrer schwierigen 
Lage auseinandersetzen können. 
Gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Betreuern, Flüchtlingsberatungsstellen 
und Rechtsanwälten wird die auslän-
derrechtliche Situation geklärt und 
den Betroffenen aufgezeigt, welche 
Perspektiven sie haben. Es kann sein, 
dass bisher nicht alle Rechtsmittel aus-
geschöpft wurden, und dass doch noch 
eine reelle Chance auf ein Bleiberecht 
besteht. Vielleicht ist abzusehen, dass 
dies zwar ein Erfolg versprechender, aber 
auch langwieriger Weg ist. Dann muss 
überlegt werden, ob die Unterbringung 
in der Gästewohnung in ein Kirchenasyl 
übergehen sollte und hierfür eine 
Kirchengemeinde gefunden werden kann. 

In einigen Fällen ist aber auch bald 
abzusehen, dass es so gut wie keine 
Aussichten auf einen weiteren Verbleib in 
Deutschland gibt. Die Gäste haben dann 
Zeit, sich mit dieser Situation vertraut zu 
machen und zu überlegen, ob eine frei-
willige Rückkehr mit Unterstützung einer 
kompetenten Beratungsstelle für sie in 
Frage kommt. Für manche ist dies jedoch 
keine Option und  sie überlegen, ob sie 

nicht doch in Deutschland bleiben – ohne 
Papiere. 

Egal welche Lösungsmöglichkeiten sich 
anbieten, wichtig ist, dass die Betroffenen 
die Möglichkeit haben, die Entscheidung 
über ihre weiteren Schritte in Ruhe 
und in umfassender Kenntnis ihrer  
rechtlichen Situation treffen können. 
Die Gästewohnungen bieten diese 
Möglichkeit. 

Begleitung durch 
Ehrenamtliche im Alltag

Anfragen nach einem freien Platz laufen 
immer über die Beratungsstellen, die 
landeskirchliche Flüchtlingsbeauftragte 
oder Rechtsanwälte. Es muss gewähr-
leistet sein, dass die Einschätzung der 
ausländerrechtlichen Lage und der daraus 
ggf. hervorgehenden weiteren recht-
lichen Schritte von kompetenter Seite aus 
begleitet wird. 

Die Begleitung in allen organisato-
rischen Fragen und die ganz persönliche 
Betreuung der Gäste übernehmen die 
Ehrenamtlichen. Dabei geht es zunächst 
mal darum, den Gast an einem ver-
einbarten Treffpunkt abzuholen, zur 
Gästewohnung zu bringen und einige 
Regeln zu erklären. Die Adresse darf nicht 
bekannt gegeben werden, daher sind auch 
Besucher in der Regel nicht gestattet. 

Was macht der 
Flüchtlingsrat?

Kampagne Safe haven
Die in 2009 begonnene Aufnahme von 2.500 
Flüchtlingen aus dem Irak in einem einmaligen 
Resettlement-Programm wurde Anfang 2010 
abgeschlossen. Dementsprechend waren auch 
die Aktivitäten der vom Verein Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein koordinierten Kampagne 
safe haven in 2010 weniger intensiv. Noch hat 
sich Deutschland jedoch nicht dazu durchringen 
können jährlich ein Kontingent von Flüchtlingen 
dauerhaft aus einem Erstzufluchtland in der 
Herkunftsregion aufzunehmen. In Schleswig-
Holstein sind gerade einmal 80 irakische 
Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeländern Syrien 
und Jordanien aufgenommen worden. Deshalb 
bleibt die jüngst auch von der EKD-Synode 
erhobene Forderung nach einem jährlichen 
Resettlementprogramm bestehen. Die Kampagne 

safe haven wird sich daher langfristig auch 
weiterhin mit Beteiligung des Flüchtlingsrates 
für ein regelmäßiges Resettlementverfahren 
und in diesem Zusammenhang für bessere 
Aufnahmebedingungen auch für andere 
Asylsuchende einsetzen. Informationen zum 
aktuellen Stand der Kampagne gibt es auf der 
Homepage www.safe-haven.org.

Die Kampagne wird  getragen von:

amnesty international Bezirk Kiel-Flensburg,  
AWO-Landesverband Schleswig-Holstein, 
Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und 

Zuwanderungsfragen  des Landes Schleswig-
Holstein, Caritas für Schleswig-Holstein, 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, 

Der Paritätische Schleswig-Holstein, 
Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kirche, 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Gesellschaft 
für politische Bildung e.V. Refugio e.V., Türkische 

Gemeinde Schleswig-Holstein, ZBBS e.V.  
sowie Einzelpersonen 
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Kooperation mit dem  
Freedom-Theatre  
aus Jenin (Palästina)
Im Oktober 2011 machte ein junges Ensemble des 
Freedom-Theatre aus dem Flüchtlingslager Jenin in 
der palästinensischen Westbank auf Gastspeilreise 
mit dem Stück „Sho kman? – Was noch?“ in Kiel 
Station. Den Kieler Flüchtlingsrat verbindet seit 
einigen Jahren eine enge Partnerschaft mit dem 
ambitionierten unabhängigen Theaterprojekt, das 
mit seinen kritischen Produktionen sowohl die 
israelische Besatzung wie auch die Korruption 
palästinensischer Behörden und freiheitsfeindliche 
gesellschaftliche Traditionen aufs Korn nimmt. 

„Sho Kman“ ist eine fiktive Performance, in 
der Eindrücke junger Palästinenserinnen und 
Palästinenser von der Welt, die sie umgibt, 
verborgen sind. Erkundet wird, wie Besatzung 
und Gewalt sich nach innen kehren und dort 
zum Chaos führen kann. Freundschaften 
und Familien werden zerstört, ebenso wie 
Gesellschaft und Staat. Es geht um einen 
brutalen endlosen Teufelskreis aus Fallen 
und Unterdrückung. Die Zuschauer folgen 
Träumen und Wünschen, Befürchtungen 
und Ängsten, dem Verbotenen und dem 
Verheimlichten. Die beiden Vorstellungen im 
Kieler Werftparktheater waren ausverkauft. 

Eine einwöchiger Schauspiel-Workshop den die 
junge palästinensische Crew mit afghanischen 
Flüchtlingen und einigen Schauspielschülern 
der Mutesius-Schule absolvierte, wurde von der 
Initiative Kiel Creative moderiert.

Der Flüchtlingsrat führte mit den Workshop-
TeilnehmerInnen ein Seminar zum Thema 
„Flucht nach Europa und Asyl in Deutschland“ 
durch. Informationen zur europäischen 
Abschottungspolitik wurden anhand 
der prekären Situation Asylsuchender in 
Griechenland und den nordafrikanischen 
Transitländern und die Konsequenzen der 
Dublin-II-Verordnung diskutiert. Der libanesische 
Dokumentarfilm „Neither here nore there“ 
gab Auskunft über versuchte und gelungene 
Fluchten junger Palästinenser aus Lagern im 
Libanon, aber auch über das Scheitern im Exil. 
Das Asylsystem in der Bundesrepublik und 
seine Fallstricke erarbeitete sich die Gruppe 
anlässlich einer ausführlichen Exkursion in die 
Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung in der Scholz-
Kaserne in Neumünster. Die palästinensischen 
Schauspieler wurden in diesem Seminar von 
deutschen KollegInnen aber auch von jungen 
afghanischen Flüchtlingen begleitet, die ihre 
eigenen Flucht- und Asylerfahrungen direkt 
einbrachten und damit dem Seminar eine 
besondere Authentizität verschafften. 

Martin Link

Was macht der 
Flüchtlingsrat?

access – Koordination 
IQ-Netzwerk  
Schleswig-Holstein
Unter Trägerschaft des Flüchtlingsrates SH 
arbeitet access seit 2005 für den Abbau von 
Diskriminierung und Zugang von Flüchtlingen 
und MigrantInnen in Arbeitsmarkt und Bildung. 
Seit Juli 2011 koordiniert access ein künftig 
landesweites Netzwerk, das sich im Rahmen 
der bundesweiten IQ-Netzwerke für Integration 
durch Qualifizierung die Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten vorgenommen hat. Das Projekt wird 
von Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
und der Bundesagentur für Arbeit gefördert. 

MigrantInnen und Flüchtlinge sind auf dem 
Arbeitsmarkt besonders von Diskriminierung 
betroffen. Abhängig vom Aufenthaltstitel ist der 
Zugang zum Arbeitsmarkt und  zu Ausbildung 
für Flüchtlinge und MigrantInnen zahlreichen 
rechtlichen  Einschränkungen unterworfen. Eine 
Anerkennung der im Heimatland erworbenen 
Qualifikationen erfolgt bislang selten und 
unterliegt einer für Betroffene verwirrenden und 
uneinheitlichen behördlichen Zuständigkeitslage. 
Insbesondere für Flüchtlinge besteht häufig 
keine Möglichkeit, aufgrund ihrer schwierigen 
Fluchtsituation die nötigen Dokumente aus dem 
Heimatland zu beschaffen.

Das Projekt access wird sich im Zeitraum 
Juli 2011 bis Dezember 2012 für den Abbau 
struktureller Hürden beim Arbeitsmarktzugang 
und die Verbesserung der Beratungskompetenz 
für Flüchtlinge und MigrantInnen im 
Bereich Bildung und Beruf engagieren. 
Besonderes Augenmerk liegt im Aufbau von 
Unterstützungsstrukturen zur Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Qualifikationen. 
Ab 2013 führt das bis dahin konsolidierte 
landesweite Netzwerk, koordiniert von access 
und durch verschiedene operative Partner 
erweitert die Arbeit fort.

Mehr Informationen: www.access-frsh.de

Foto oben:  
Seminar mit Teilnehmern aus 

Palästina und Afghanistan 
über Flucht nach Europa 

und Asyl in Deutschland am 
10.10.2011 in Kiel.

Foto unten: 
Nabeel al Raee (rechts) ist 
der künstlerische Leiter des 

Freedom Theatre 
(Foto: Bertold Fabricius, 

pressebild.de) 




